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VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 
 

Über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Aschach an der Donau am 24.04.2023 
 
Tagungsort: Sitzungssaal der Marktgemeinde Aschach  
 
 
Beginn: 19:00 Uhr      Ende: 20:33 Uhr 
 
 

Anwesende: 
 
Vorsitzender: 
Bürgermeister Mag. Groiss Dietmar (SPÖ 
Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) 
Vizebgmin Ramona Frandl 
GRM Ing. Peter Robert 
GRM Schöppl Alfred 
GRM Schrenk Michael 
GRM Ing. Lucan Matthias 
GRM Jäger Josef 
Ersatzmitglieder SPÖ 
GRM Schöppl Alfred   für Fr. Maga Birgit Koblinger 
 
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 
GVM Hofer Herbert 
GRM Freller Herbert 
GRM Leblhuber Christian 
GRM Schlagintweit Anita 
GRM DI Paschinger Ina 
Ersatzmitglieder ÖVP 
GRM Leblhuber Christian  für Hrn. Knierzinger Christoph BSc 
GRM DI Paschinger Ina  für Fr. Hirschberg Petra BA 
 
 
 
Die GRÜNEN 
GVM Dr. Judith Wassermair 
GRM Wassermair Johannes 
GRM Hartl Bettina 
GRM Maga Ruprecht-Wimmer Marie 
Ersatzmitglieder Grüne 
GRM Hartl Bettina   für Hrn. Thaqi Bekim 
 
 



 
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 
GRM Haider Richard 
GRM Mayrhofer Elisabeth 
GRM Mag. Manuel Gaadt 
Ersatzmitglieder FPÖ 
GRM Haider Richard  für Hrn. Radler Thomas 
 
 
Weiters anwesend: 
AL Rathmayr Karin 
VBI Anita Pröhl 
Fr. Dieplinger Irmtraud Groiss 



  



Der Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte und Zuhörer via Audio-

Stream zur heutigen Sitzung. 

Er stellt fest, dass die Tagesordnung zeitgerecht zugestellt wurde. 

Gegen die heutige Sitzung bestehen keine Einwände und der Gemeinderat ist 

beschlussfähig. 

  



1. Wohnungsvergaben 
1.1. Wohnungsvergaben durch den Bauausschuss – Kenntnisnahme. 

Bericht des Vorsitzenden: 
 

Über diesen Punkt wird ein eigenes Protokoll erstellt. 

 

ENDE TOP 1.1. 

 

  



2. Bauangelegenheiten 
2.1. Kanalsanierungsmaßnahmen Zone 2 – Auftragsvergabe 

Bericht des Vorsitzenden: 
Die Firma Machowetz und Partner als Kanalplaner der Marktgemeinde Aschach an 
der Donau hat aufgrund der Ergebnisse der regelmäßigen Kanalbefahrungen 
(Zone 2) Arbeiten zur Sanierung allfälliger Schadstellen nach Beschluss des 
Gemeindevorstandes geplant und ausgeschrieben. 
Die Angebotseröffnung zum gegenständlichen Vorhaben fand am 4. April 2023 
statt. Die Ergebnisse sind dem beiliegenden Prüfbericht zu entnehmen. Die 
Vergabeempfehlung lautet auf die Firma A. Zaussinger Bau- und TransportegmbH 
als Billigstbieter mit einer Bruttoangebotssumme von EUR 285.754,22. 
 
Beratung: 
Hr. Hofer Herbert: Es hat sehr lange gedauert bis es zu dieser Vergabe 
gekommen ist. 
 
 
 

 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge die gegenständlichen Arbeiten an die Fa. Zaussinger als 
Billigstbieter vergeben 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
ENDE TOP 2.1. 

 











 
  



 
2.2. Straßenbauarbeiten Stelzhamerstraße – Auftragsvergabe 

Bericht des Vorsitzenden: 
Das Straßenplanungsbüro Krückl-Seidl-Mayr & Partner ZT-GmbH hat im Auftrag 
der Gemeinde die Sanierung der Stelzhamerstraße geplant und die 
gegenständlichen Arbeiten ausgeschrieben. Die Umsetzung soll in 2 
Bauabschnitten in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt werden. 
Die Angebotseröffnung zum gegenständlichen Vorhaben fand am 18. April 2023 
statt. Die vorläufigen Ergebnisse sind dem beiliegendem 
Angebotseröffnungsprotokoll zu entnehmen. Vorbehaltlich der Prüfung durch das 
Planungsbüro geht die Firma Held & Francke als Billigstbieter hervor. Die 
Ergebnisse der Angebotsprüfung werden bis zum Sitzungstermin vorliegen. 
 
Beratung: 
Vorsitzender: Er erläutert den vorliegenden Punkt. Die Firma hat angeraten, nicht 
zu bald auszuschreiben. Dadurch wurde es billiger. Man liegt auch unter den 
geschätzten Kosten. 
Hr. Hofer Herbert: Büro Krückl hat es gut gemacht, aber man hätte diese 
Ausschreibung auch gerne früher gemacht. 
Hr. Ing. Lucan Matthias: Was war die Schätzung? 
Hr. Jäger Josef: € 585.000 zu € 392.000,- 
Fr. DI Paschinger Ina: Vergaberechtlich würde sie alle Firmen, die eingeladen 
wurden, auch anführen. Man könnte auch andenken, ein offenes Verfahren 
auszuschreiben. 
 
 

 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge die gegenständlichen Arbeiten an den Billigstbieter 
vergeben 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 2.2 

 



  



 
2.3. Bebauungsplanänderung Nr. 25 des Bebauungsplanes Nr. 4 

„Bahnhofstraße“ (Flurstraße) – Verordnungsbeschluss 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Für die gegenständliche Bebauungsplanänderung wurde nach dem Beschluss des 
Gemeinderates zur Einleitung am 12. 12. 2022 das Stellungnahme-Verfahren 
gemäß ROG durchgeführt. Die entsprechende Stellungnahme der 
Aufsichtsbehörde sowie eine Anrainerstellungnahme liegen bei. Es wurde 
gegenüber des Planentwurfes bei Einleitung aufgrund dieser Stellungnahmen 
folgende Änderungen durchgeführt: 
 

• Es wurde im textlichen Teil der Hinweis auf das Regionalprogramm zum 
Schutz der Trinkwasserversorgung aus Tiefenwässern eingefügt, wie von 
der Aufsichtsbehörde gefordert. 

• Die Geschossflächenzahl wurde im Sinne der Gleichbehandlung entfernt, 
da diese im Rechtsstand ebenfalls nicht definiert war. 

• Aufgrund der Anrainerstellungnahme und in Abstimmung mit den 
Ersuchenden wurde der ostseitige Abstand der bebaubaren Fläche beider 
Bauplätze zur Grundgrenze von 3 auf 4 m erweitert. Dies entspricht den 
Regelungen des Rechtsstandes. 

 
Beratung: 
Vorsitzender: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 
 
 
 

 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die Verordnung der Änderung Nr. 25 des Bebauungsplanes Nr. 4 
(Bahnhofstraße) möge auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen durch den 
Gemeinderat beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
 
ENDE TOP 2.3. 
 
 
 
 











 











 
  



3. Haushaltsgebarung 
3.1. Voranschlag 2023 – Überprüfung durch die BH Eferding – Kenntnisnah-
me 

Bericht des Vorsitzenden:  
Seitens der BH Eferding wurde der Voranschlag 2023 überprüft. Dieser Prüfbericht 
wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
 
Hr. Mag. Gaadt Manuel: Er teilt mit, dass der Punkt Bauhof in der nächsten 
Prüfungsausschusssitzung detailliert geprüft wird. 
Hr. Hofer Herbert: Er findet diese Prüfung wichtig. 
Hr. Ing. Peter Robert: Lt. Voranschlag ist von 2024-2027 mit einer Reduzierung des 
Schuldenstandes zu rechnen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 3.1. 
  



 

 
  



 
  
  



 
  



 
  



 
  



 
  



3.2. Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 16. 3. 2023 – Kenntnisnahme. 

Bericht des Vorsitzenden: 

Bericht 
 

über die Sitzung des örtlichen Prüfungsausschusses am 16.03.2023 um 18:30 Uhr 

am Gemeindeamt Aschach an der Donau 

 

Anwesende: 

Mag. Manuel Gaadt, Obmann, Christoph Knierzinger BSc., Bettina Hartl, Helmuth 

Gillich, Bgm. Mag. Dietmar Groiss und Irmtraud Dieplinger-Groiss 

(Schriftführerin) 

 

Der Obmann begrüßt alle Erschienen und eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr. 

 

Tagesordnungspunkt 1 Prüfung der in der Gemeinde Aschach eingesetzten 

Software sowie der dazugehörigen Lizenzkosten 

 

Bei der Durchsicht der übermittelten Unterlagen für die eingesetzte Software 

der Gemeinde Aschach sowie der Einsicht in die Programme bei der Buchhaltung 

ergab sich kein Hinweis darauf, dass lizensierte Software nicht mehr verwendet 

werden würde bzw. unnötige Software seitens des Gemeindeamtes in Nutzung ist. 

 

Anmerken möchten wir, dass seit der Umstellung der Software auf die GemCloud-

Leistungen die elektronischen Detailinformationen vom ehemaligen 

Wirtschaftshofprogramm nicht mehr abgerufen werden können. Eine 

Rekonstruktion der Daten würde einen hohen Arbeitsaufwand nach sich ziehen. Es 

wäre demnach empfehlenswert, künftig in besonderem Ausmaß bei einer 

Systemumstellung auf die Datensicherheit zu achten.  

 

Tagesordnungspunkt 2 Prüfung der EDV-Ausstattung der Gemeinde Aschach 

 

Aus der Befragung des EDV-Verantwortlichen sowie der Besichtigung der EDV-

Ausstattung durch den Prüfungsausschuss sind wir der Auffassung, dass die 

aktuelle DEV-Ausstattung dem üblichen Standard entspricht. An der noch 

fehlenden WLAN-Ausstattung wird auskunftsgemäß gearbeitet.  

 

Im Erdgeschoss wird ein Kopierer von der Fa. Richter seit dem Jahr 2004 geleast. 

Dieser Kopierer wird in regelmäßigen Abständen ausgetauscht, wobei aus den 

letztverfügbaren Informationen eine Mindestlaufzeit von 60 Monaten mit 

Kündigungsverzicht ersichtlich war.  

Aufgrund der langen Laufzeit mit diesem Vertragspartner wäre es unseres 

Erachtens empfehlenswert, Vergleichsangebote einzuholen. 



Zudem ist für die Beurteilung der bilanziellen Erfassung als Leasing jedenfalls die 

letztaktuelle Vereinbarung aus dem Kopierertausch notwendig. Die dem 

Prüfungsausschuss vorgelegte Vereinbarung stammt aus dem Jahr 2009.  

 

Tagesordnungspunkt 3 Prüfung der Domainrechte von „aschach.at“ 

 

Der Prüfungsausschuss konnte sich davon überzeugen, dass die Rechte der Domain 

„aschach.at“ über die Fa. X-Net betrieben und im rechtlichen Eigentum der 

Gemeinde steht. 

 

Tagesordnungspunkt 4 Follow-Up Zinsverrechnung mit Sparkasse 

 

Der Prüfungsausschuss hat das Schreiben der Sparkasse Eferding betreffend der 

Zinsnachforderung der Gemeinde Aschach kritisch gewürdigt. Aus der Durchsicht 

sowie den Informationen des Bürgermeisters erachten wir eine direkte 

Ausnutzung des Rechtsweges aufgrund von nicht einschätzbaren Kosten als 

risikobehaftet, jedoch wäre es durchaus empfehlenswert, eine Ersteinschätzung 

eines Rechtsanwaltes einzuholen für die Beurteilung der Erfolgsaussichten. 

 

 

Ende des Berichtes 

 

Der Obmann schließt die Sitzung um 20:40 Uhr 

 

F.d.R.d.A.: 

 

 

 

Unterschriften der am 16.03.2023 anwesenden Personen:  

 

Vorstehender Prüfungsbericht wurde vom Bürgermeister im Sinne des § 91 Abs. 

4 der OÖ Gemeindeordnung 1990 zur Kenntnis genommen. 

 

Der Bürgermeister: 

 

Der Prüfungsbericht wurde dem Gemeinderat der Marktgemeinde Aschach in 

der Sitzung am ………….. vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
 
 
Hr. Mag. Manuel Gaadt: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 
 
 
ENDE TOP 3.2. 



3.3. Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 13. 4. 2023 – Kenntnisnahme. 

Bericht des Vorsitzenden: 

Bericht 
 

über die Sitzung des örtlichen Prüfungsausschusses am 13.04.2023 um 18:30 Uhr 

am Gemeindeamt Aschach an der Donau 

 

Anwesende: 

Mag. Manuel Gaadt, Obmann, Christian Leblhuber, Bettina Hartl, Ing. Robert 

Peter, Bgm. Mag. Dietmar Groiss und Irmtraud Dieplinger-Groiss 

(Schriftführerin) 

 

Der Obmann begrüßt alle Erschienen und eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr. 

 

Tagesordnungspunkt 1 Rechnungsabschlussprüfung 2022 

 

Prüfungsziel: 

- Ordnungsgemäße Darstellung des Finanzjahres im Rechnungsabschluss nach 

den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

 

Prüfungshandlungen: 

- Abstimmung Kassabestand mit Kassabuch sowie Bankbestände mit 

Kontoauszügen 

- Prüfung der Höchstgrenzen der Repräsentationsausgaben und 

Verfügungsmittel 

- inhaltliche Besprechung ausgewählter Positionen aus der operativen und 

investiven Gebarung sowie diverser Nachweise zum Rechnungsabschluss 

 

Feststellungen: 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechnungsabschluss den geltenden 

gesetzlichen Vorschriften. Es sind uns keine Hinweise bei den durchgeführten 

Prüfungshandlungen ersichtlich geworden, die auf wesentliche Fehler im 

Rechnungsabschluss hindeuten würden.  

Die Erläuterungen von wesentlichen Abweichungen zwischen Voranschlag und 

Rechnungsabschluss sind nachvollziehbar. 

Der Prüfungsausschuss stellt den Antrag an den Gemeinderat, den vorliegenden 

Rechnungsabschluss 2022 zu genehmigen. 

 

 

Ende des Berichtes 

 

Der Obmann schließt die Sitzung um 20:02 Uhr 



 

F.d.R.d.A.: 

 

Unterschriften der am 13.04.2022 anwesenden Personen:  

 

 

 

 

Vorstehender Prüfungsbericht wurde vom Bürgermeister im Sinne des § 91 Abs. 

4 der OÖ Gemeindeordnung 1990 zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Prüfungsbericht wurde dem Gemeinderat der Marktgemeinde Aschach in 

der Sitzung am ………….. vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 

 

 
Hr. Mag. Manuel Gaadt: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 

 

 

 
ENDE TOP 3.3.  



3.4. Rechnungsabschluss 2022 – Beratung und Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 

Marktgemeinde Aschach an der Donau 
 

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2022 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung 

(Oö. GHO) 

 

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2022 wurde der 03.04.2023 vom 

Bürgermeister gewählt. 

 

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die 
Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind. 

 

1.1. Liquide Mittel 
 

 

• Die Höhe der liquiden Mittel (SA7) ist im abgelaufenen Haushaltsjahr um 
339.755,49 Euro gestiegen. 

 

Gründe für die Erhöhung der liquiden Mittel:  

 

a. Straßenbauprogramm: 
Einnahmen: 

Zuweisung Strukturfondsmittel: €   16.021,26 

Zuw. Verkehrsflächenbeitr.:            €    7.153,12 

Ausgaben: 

  Straßenbauten:   €   23.174,38 

 

b. LIS (Abwasserbeseitigung): 
Einnahmen: 

  Interessentenbeitr. Kanal:  €   29.930,65   

Ausgaben: 

  Planung und Erstellung:  €   21.442,75 

  Planungskosten aus 2019:  €     8.487,90 

 

c. Beleuchtungskonzept: 
Einnahmen:    

   Landeszuschuss:   €  10.230,24   

Ausgaben: 

   Schlussrechnung + Baubegl..: € 140.395,42 

 
Voranschlag 2022 inkl. 
Nachtragsvoranschläge 

Rechnungsabschluss 
2022 

Saldo 5 (Geldfluss aus der 
voranschlagswirksamen Gebarung) 

62.100,00 326.726,90 

Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht 
voranschlagswirksamen Gebarung) 

   13.028,59 

Saldo 7 (Veränderung an liquiden 
Mitteln) 

  339.755,49 



Der Abgang iHv. € 130.165,18 wird im Jahr 2023 durch lt. Finanzierungsplan noch 

ausstehende Förderungen gedeckt. 

 

 

 

d. Agenda 21: 
Einnahmen: 

   Zuw. aus der op. Gebarung:  €    2.300,00 

   (LZ Umweltressort:   €    9.000,00 Eingang 20.02.2023) 

Ausgaben: 

   CIMA Prozessbegleitung:  €  11.300,00 

 

e. VS Tablets: 
Einnahmen: 

   Zuw. aus der op. Gebarung:  €    6.440,16 

Ausgaben: 

   20 Stk. Tablets:   €    6.440,16 

 

f. Öffentliches WC Sanierung: 
Einnahmen: 

   Zuw. aus der op. Gebarung:  €  18.166,89 

Ausgaben:  

   Sanierungskosten:   €  18.166,89 

 

g. Solarpressen: 
Einnahmen:  

   Zuw. aus der op. Gebarung:  €  13.880,33 

Ausgaben: 

   Solarpressen:    €  13.880,33 

 

h. Grundstücksankauf Wurmgründe: 
Einnahmen: 

   Zuw. aus der operativen Gebarung: €    9.000,00 

Ausgaben: 

   Nebenkosten:    €    9.000,00 

Die Vertragsabwicklung erfolgt 2023. 

 

i. Sonder-BZ 2022 
Bedarfszuweisungsmittel  €   54.300,00 

Mit diesen Mitteln wurde eine Rücklage gebildet, die 2023 dem Vorhaben 

„Grundstücksankauf Wurm-Gründe“ zugeführt werden soll. 

 

j. zweckgebundene Zuweisungen an Kanal-Rücklagen: 
 

   Interessentenbeiträge:  €   12.228,92 

   Betriebsüberschüsse Kanal:  €  121.289,10 

 

k. zweckgebundene Zuweisung an Wasser-Rücklagen: 
 

   Interessentenbeiträge:  €      7.677,29 

   Betriebsüberschüsse Wasser:  €   131.495,45  



 

Für die o.a. zweckgebundenen Rücklagen werden im Jahr 2023 Zahlungsmittelreserven 

erstellt. 

 

    

  

 

 

 

1.2. Bedarf an Kassenkrediten 
 

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2022 

mit 1.000.000,00 Euro festgesetzt und ein Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von 

1.000.000,00 Euro abgeschlossen (Raiffeisenbank Region Eferding). 

 

 

1.3. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen 
 

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven 

dargestellt: 

 

 Rücklagenstand 31.12.2022 
Zahlungsmittelreserve 
31.12.2022 

allgemeine 
Haushaltsrücklagen 
(inkl. innere 
Darlehen) 

617.423,19 0 

gesetzlich 
zweckgebundene 
Haushaltsrücklagen 
(inkl. innere 
Darlehen) 

366.368,68 0 

Summe 983.791,87 0 

Differenz zwischen 
Rücklagen und 
Zahlungsmittelreserv
en 

983.791,87 

 

€ 526.387,69 der Haushaltsrücklagen (€ 432.709,77 allg. HH-Rücklagen und                

€ 93.677,92 zweckgebundene HH-Rücklagen) dienen als inneres Darlehen der 

Verstärkung des Kassenkredites und sind daher Bestandteil der Salden auf den 

laufenden Girokonten: 

 

a. Sparkasse:  € 418.050,77 
b. Raiffeisenbank: € 346.991,26 
c. Volksbank:          €   14.535,39 

 

Es ist beabsichtigt, für die im Jahr 2022 neu zugeführten Rücklagen iHv.                 € 

457.404,18 (€ 272.690,76 zweckgebundene HH-Rücklagen und € 184.713,42 allg. 

HH-Rücklagen) Zahlungsmittelreserven zu erstellen bzw. bei Bedarf Vorhaben 



(Grundstücksankauf Wurm-Gründe, Kanalsanierung) zu finanzieren. Details werden 

im Nachtragsvoranschlag 2023 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie 
Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts 
 

2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit  
 

Ergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit 

RA 2021 VA 2022 RA 2022 

Einzahlungen: 5.307.514,73 5.455.000,00 5.716.393,36 

Auszahlungen: 5.307.514,73 5.455.000,00 5.585.979,94 

Saldo:   0     0 130.413,42 
 

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf + € 130.413,42, eine 

entsprechende Zuführung an die HH-Rücklage allgemein ist erfolgt. 

 

Zuweisungen von gesetzlich zweckgebundenen Einnahmen an Rücklagen: 
 

a. €   7.677,29 an Rücklage Wasser (Anschlussgebühren) 
b. €      131.495,45 an Rücklage Betriebsüberschüsse Wasser 
c. € 12.228,92 an  Kanal-Rücklage (Anschlussgebühren) 
d. €      121.289,10 an  Rücklage Betriebsüberschüsse Kanal 

 

2.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht 
 

Der Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht weist im RA 2022 ein positives 

Nettoergebnis ( 427.710,34 Euro) aus. Nach der Zu- und Entnahme von Rücklagen beläuft 

sich das Nettoergebnis auf -29.693,84. 

 

 

3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen 
an Haushaltsrücklagen 

 

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen 

beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von 

Investitionszuschüssen und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen. 

 

 
RA 

2019* 
RA 2020 RA 2021 VA 2022 RA 2022 

Summe Erträge 
(MVAG-Code 21) 

 5.306.666,24 5.635.959,98 6.073.600,00 6.365.685,30 



Summe Aufwände 
(MVAG-Code 22) 

 5.169.744,56 5.697.765,88 5.808.000,00 5.937.974,86 

Nettoergebnis (SA 
0) 

 136.921,68 -61.805,90 265.600,00 427.710,34 

Entnahme von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 230) 

 111.640,58 706.538,29 60.700,00 0,00 

Zuweisung an 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 240) 

   43.564,64 555.510,89 21.700,00 457.404,18 

Nettoergebnis (SA 
00) 

 204.997,62  89.221,50 304.600,00  -29.693,84 

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht 

eingetragen werden. 

 
 

 

4. Entwicklung des Nettovermögens 
 

Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt: 

 

Nettovermögen (Position C) mit 01.01.2022 7.767.927,25 

Saldo der Eröffnungsbilanz (C.I) 6.947.320,44 

Kumuliertes Nettoergebnis (C.II)    264.525,28 

Haushaltsrücklagen (C.III)    983.791,87 

Neubewertungsrücklagen (C.IV)              0,00 

Fremdwährungsrücklagen (C.V)              0,00 

Nettovermögen (Position C) mit 31.12.2022 8.195.637,59 
 

4.1. Haushaltsrücklagen 
 

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2022: 526.387,69 Euro 

 

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert: 

• allgemeine Haushaltsrücklage: 184.713,42 Euro 

• gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für Wasser: 139.172,74 Euro 

    für Kanal:   133.518,02 Euro 
Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Finanzierung investiver 

Einzelvorhaben entnommen: 

• allgemeine Haushaltsrücklage 0,00 Euro 

• gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für Wasser: keine Entnahmen 
    für Kanal:   keine Entnahmen 

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 983.791,87 Euro. 

 
 

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten  
 

5.1. Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden 
 

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden keine zusätzlichen Darlehen aufgenommen. 



 

5.2. Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten 
 

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden 

plangemäß getilgt. 

 

In nachstehender Tabelle sind die summierten Tilgungen für Finanzschulden und 

Verbindlichkeiten dargestellt.  

 

 
RA 

2018* 
RA 

2019* 
RA 2020 RA 2021 VA 2022 RA 2022 

Gesamtsumme:   252.872,74 265.075,45 230.800,00 231.053,96 
*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte derzeit nicht 

eingetragen werden. 

 

 

6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven 
Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, 
Finanzierungskosten udgl.) 
 

Durch die im Rechnungsabschluss 2022 enthaltenen o.a. investiven Einzelvorhaben wird der 

Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren entsprechend belastet. Das Gleichgewicht 

im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die 

finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird. 

 

 

7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im 
aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden 
Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 
enthalten sind 

 

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten. 

 

 

8. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen 
Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender 
Maßnahmen  

 

 
Die Auswirkungen aus folgenden, in vergangenen Haushaltsjahren besprochenen Projekten 

sind noch nicht im mittelfristigen Finanzplan enthalten: 

 

Eine anderweitige Nutzung des leerstehenden Bauhofgebäudes, die Sanierung des 

Amtsgebäudes und die zukünftige Nutzung des Schulgebäudes, in dem derzeit 

(vorübergehend) die MS Hartkirchen untergebracht ist. 

 
9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, 

Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den 
Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch 



wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung 
allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen. 
 

 

In absehbarer Zeit ist das Amtsgebäude zu adaptieren bzw. neu zu errichten. € 10.000,00 für 

eine Planungsstudie betreffend das Amtshaus sind im Voranschlag 2023 vorgesehen. 

 

Die Gemeinde nimmt außerdem an einem OÖ Aktionsprogramm teil, das vor allem das 

Schulgelände und das Ortszentrum umfasst. Dafür wurden im VA 2023 € 9.000,00 

veranschlagt. 

 

Durch die Inbetriebnahme des Wirtschaftshofes Aschachtal (Oktober 2020) steht das 

ehemalige Bauhofgebäude leer. Über eine anderweitige Nutzung (z.B. durch die FFW-

Aschach) wurde bereits gesprochen. Mangels konkreter Beschlüsse bzw. Finanzierung ist 

dieses Projekt noch nicht im Mittelfristigen Finanzplan enthalten. 

 

10. Korrektur der Eröffnungsbilanz 
 

Es wurde keine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. 

 

 

11. Weiterführende Informationen ... 
 

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden 

Sachverhalte vorliegen: 

• Haftungsnachweis 

• Nachweis über Leasingverbindlichkeiten 

• Nachweis offene Bestellungen 

• Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten 

• sämtliche Nachweise über Finanzinstrumente 

• Nachweis über verwaltete Einrichtungen 

• Nachweis über mittelbare Beteiligungen 
 

 

Der Jahresabschluss der Beteiligung (LAWOG) lag bei Erstellung des Rechnungsabschlusses 

noch nicht vor. Daher wurde der Abschluss des Vorjahres herangezogen. 

 

 

Die Betriebsüberschüsse aus Wasser (€ 131.495,45) und Kanal (€ 121.289,10) wurden 

zweckgebundenen Rücklagen zugeführt, für die 2023 entsprechende Zahlungsmittelreserven 

erstellt werden sollen. 

 
Eine Verwendung dieser Überschüsse ist für 2023 (+Folgejahre) vorgesehen: 

 

1. Kanalsanierung Zone 2 (Start 2023) 
2. div. Sanierungsarbeiten betreffend die Wasserversorgungsanlage (inkl. 

Hochbehälter) in den kommenden Jahren 
 

Für eine Verwendung dieser Überschüsse muss ein innerer Zusammenhang gegeben sein. 

Dieser liegt z.B. auch vor, wenn die Bevölkerung zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen 

animiert werden soll. 



 

Weiters ist ebenso bei den Investitionen im Straßenbau anteilsmäßig ein direkter 

Zusammenhang gegeben (€ 250.000,00 im VA 2023). 

 

Beim Projekt „LIS“ (s. Nachweis der Investitionstätigkeit) sind folgende Zuweisungen aus der 

operativen Gebarung verbucht: 

 

Anschlussgebühren Kanal 

€ 29.930,65 

 

Die Ausgaben für Instandhaltung in der operativen Gebarung beliefen sich im Rechnungsjahr 

2022 auf € 100.742,83. 

 

 

 

Gemeinde Aschach an der Donau, am 05.04.2022 

 

Beratung: 
Hr. Mag. Manuel Gaadt: Er erläutert den vorliegenden Punkt. Die bilanzielle 
Erfassung des Grundstücksankauf ist noch nicht vorhanden. 
Hr. Hofer Herbert: Die ÖVP hat dem Voranschlag 2022 nicht zugestimmt, da man 
mit dem Grundstücksankauf nicht einverstanden ist. Man wird daher auch hier 
nicht zustimmen. 
Hr. Leblhuber Christian: Es geht um die Transferzahlungen Wirtschaftshof. Es 
gab hier Nachzahlungen. Man wusste dies schon länger. Soviel zum Thema 
Kontrolle und Sparsamkeit. Wer vergibt die Arbeiten? 
AL Rathmayr: Zu 80% arbeitet der Wirtschaftshof an fix vorgegebenen Arbeiten 
nach einem Leistungskatalog (z.B. Rasenmähen). Wenn Verordnungen zum 
Umsetzen sind oder Schlaglöcher reparieren oder Projekte, die umfangreicher 
sind, wird ein Auftrag erteilt. Es haben hier mehrere Personen Zugriffsrecht. 
Hr. Ing. Matthias Lucan: Das man beim Bauhof jetzt mehr zahlt muss klar sein. 
Früher machte es die FAB und jetzt der Bauhof. 
 
 
 
Antrag des Prüfungsausschussobmannes: 
Nach Prüfung durch den Prüfungsausschuss wird um Beschlussfassung des 
Rechnungsabschlusses 2022 gebeten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die gesamte SPÖ-Fraktion, die gesamte FPÖ-Fraktion und die gesamte Grün-
Fraktion stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
Die gesamte ÖVP-Fraktion enthält sich der Stimme. 
 
Der Antrag ist somit angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 3.4. 

  



3.5. Finanzierungsplan für das Projekt DLK 23-12 4x4 – An-
kauf/Ersatzbeschaffung FF Eferding – Beratung und Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Die Stadtgemeinde Eferding plant für 2024 den Ankauf /Ersatzbeschaffung einer 
Drehleiter für den Bezirk. Da sich die Marktgemeinde grundsätzlich für eine 
Beteiligung ausgesprochen hat und für den Ankauf auch Landes- und 
Bundeszuschüsse vorgesehen sind wurde seitens des Landes bereits der 
Finanzierungsplan geprüft. Eine Auftragsvergabe ist erst nach Beschlussfassung 
eines aufsichtsbehördlich genehmigten Finanzierungsplans durch den 
Gemeinderat möglich.  
 
Beratung: 
Vorsitzender: Er erläutert den vorliegenden Punkt. Teilweise zahlen Gemeinden 
nicht mit, da sie Begründen keine hohen Häuser zu haben, oder eine andere 
Drehleiter schneller zur Verfügung ist. 
Fr. Dr. Wassermair Judith: Sie hält dies für eine Charaktersache, dass man sich 
hier mit einem überschaubaren Betrag an einer Drehleiter beteiligt. Für Sie ist es 
unverständlich, dass z.B. die Nachbargemeinde nicht mitmacht, da diese auch 
hohe Gebäude haben. 
Hr. Ing. Peter Robert: Findet auch, dass es eine Solidaritätseinstellung ist.  
Hr. Hofer Herbert: Die ÖVP ist auch dieser Meinung. Sie findet es nicht richtig, 
dass sich einige Gemeinden einfach ausnehmen. Vielleicht hätte man hier mehr 
Druck aufbauen können. 
Hr. Mag. Gaadt Manuel: Die FPÖ wird auch zustimmen und schließt sich der 
vorangegangenen Meinungen an. 
Hr. Jäger Josef: Was ist wenn es in einer nicht zahlenden Gemeinde brennt und 
man braucht die Drehleiter? 
Vorsitzender: Dann kommt Sie natürlich auch dort hin. 
 
 
 
 

Antrag des Vorsitzenden: 
Der vorliegende Finanzierungsplan möge beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 3.5. 
 

 

 

  



 
  



 
 

 

 

 



 
  



4. Sonstiges 
4.1.Wirtschaftshofverband „Aschachtal“ – Satzungsänderung – Beratung 
und Beschlussfassung. 

 
BERICHT DES VORSITZENDEN: 
 

Die Aufwände in Zusammenhang mit Planung, Errichtung sowie laufenden Instandsetzungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen des gemeinsamen Wirtschaftshofes, erforderlichen 
Anschaffungen in der Fuhrpark- und Geräteausstattung des gemeinsamen Wirtschaftshofes 
sowie alle übrigen nicht zuordenbaren Leistungen und Einnahmen sind gemäß festgelegten 
Aufteilungsschlüssel aufzuteilen. Dieser Aufteilungsschlüssel ist erstmalig nach 2 Jahren, 
später alle 3 Jahre zu evaluieren. 
Dies ergibt folgende Aufteilungsschlüssel: (siehe auch Berechnungsblatt) 

Marktgemeinde Aschach an der Donau 26,71 % 20,92 % 

Gemeinde Hartkirchen 39,97 % 43,12 % 

Gemeinde Pupping 18,53 % 19,68 % 

Gemeinde Stroheim 14,79 % 16,28 % 

 
Die Winterdienstkosten wurden auf Grund der extrem schwierigen Kostenzuteilung bzw. sehr 

zeitintensiven Aufzeichnungsnotwendigkeiten der Bauhofmitarbeiter in den ersten beiden 

Jahren im Verhältnis der durchschnittlichen Winterdienstkosten jeder Gemeinde der Jahre 

2015-2017 verteilt. Nach 2 Jahren soll eine Evaluierung dieser Kostenverteilung erfolgen. 

Diese Evaluierung wurde anhand der Einsatzstunden Wirtschaftshof und aller ausgelagerten 

Firmen (z. B. Fa. Hehenberger) in den jeweiligen Gemeinden umgelegt. 

Dies ergibt folgende Aufteilungsschlüssel: (siehe auch Berechnungsblatt) 

Marktgemeinde Aschach an der Donau 12,66 % 15,30 % 

Gemeinde Hartkirchen 40,60 % 43,98 % 

Gemeinde Pupping 17,89 % 19,26 % 

Gemeinde Stroheim 28,85 % 21,46 % 

 
Weiters wurden noch kleine Textpassagen angepasst, welche im Entwurf rot durchgestrichen 
und mit grüner Schriftfarbe ergänzt wurden. Hauptsächlich handelt es sich hier um 
Empfehlungen seitens der IKD im Zuge der Vorprüfung, welche eingearbeitet wurden. 
Gem. § 5 Abs. 3 Z 3 Oö. Gemeindeverbändegesetz bedarf die Änderung des Anteils der 
beteiligten Gemeinden am Aufwand, an Erträgen und am Vermögen des Gemeindeverbands 
gemäß § 4 Abs. 2 Z 4; übereinstimmende Beschlüsse der Gemeinderäte der beteiligten 
Gemeinden sowie der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
Jede sonstige Änderung der Satzung bedarf eines Beschlusses der Verbandsversammlung und 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
Die Verbandsversammlung Wirtschaftshof Aschachtal hat die Satzung in seiner Sitzung vom 
27.03.2023 einstimmig beschossen. 
Die Satzungsänderung soll in der Gemeinderatssitzung am 24. 4. 2023 vom Gemeinderat 
beschlossen werden. Eine Vorberatung fand im Gemeindevorstand am 11. April 2023 statt.  



Beratung: 
Der Vorsitzende erläutert den vorliegenden Punkt. 
Bei einer der nächsten Gemeindevorstandssitzungen wird Hr. Mair Markus 
eingeladen. Dieser kann genauere Fragen beantworten. 
Der Vorsitzende hat vom Vorstand auch den Auftrag bekommen, bei der nächsten 
Verbandsversammlung vorzubringen, dass die Evaluierung alle 2 Jahre erfolgen soll. 
Dies hat er bereits gemacht und es wird in einer der nächsten Sitzungen beraten. 
Im ursprünglichen Leistungskatalog waren nur zwei volle Arbeiter angemeldet. Bei 
der tatsächlichen Überstellung, gab es aber noch einen dritten Bediensteten. Weiters 
wurden beim Bauhof, den man selber noch hatte, im Sommer viele Arbeiten 
ausgelagert (Mähen usw.).  
In Zukunft muss man bei diversen Projekten (wie z.B. Sanierungen usw.) Angebote 
einholen, ob eventuell Fremdfirmen billiger kommen als der Wirtschaftshof. 
Fr. Schlagintweit Anita: Sie hat jetzt gehört, dass man zwei Mitarbeiter hat. Es stehen 
jedoch 3 drinnen? 
Fr. AL Rathmayr: Die dritte Person war vom AMS und wurde dann aber vom 
Wirtschaftshof mit übernommen.  
 
Es entsteht hier eine längere Diskussion. 
 
Ing. Robert Peter: Es steht im Amtsvortrag detailliert drinnen: 
Im Gesamten kann man den großen Sprung bei euren Prozenten auf die nicht 
bekanntgegebenen Mitarbeiter sowie die fälschlicherweise angegebenen 
ausgelagerten Arbeiten zurückzuführen. 
Das heißt hier wurde seitens der Gemeinde – warum auch immer – falsche 
Grundlagen gemeldet. 
Passiert ist dies bei der damaligen Kalkulation in der vorherigen Periode. 
Fr. DI Paschinger Ina: Wenn man aus Erfahrung weiß, dass man um einen großen 
Betrag mehr brauchte, dann stellt sie sich die Frage, warum man im zweiten Jahr 
nicht so weit war, dass irgendwer als Controller – für sie die Amtsleitung – zu 
überprüfen, warum dieser Betrag jetzt noch mehr wurde. 
AL Rathmayr Karin: Es geht sicher um den einen Mitarbeiter, der nicht gemeldet 
wurde, aber ganz entscheidend waren Projekte, die einmalig auftreten wie z.b. 
Bauhof ausräumen, Petanqueplatz usw. Grundsätzlich war auch vorgesehen, dass 
wenn eine Gemeinde mal mehr braucht, dass es nicht zwingend im nächsten Jahr 
wieder so sein muss. Es hängt auch vom Wetter ab, ob z.B. viele Mäharbeiten 
anfallen. 
Es hätte auch sein können, dass man im nächsten Jahr eingespart hätte. 
Fr. DI Paschinger Ina: Ja, man hat aber das doppelte gebraucht. 
Fr. AL Rathmayr Karin: Dann muss man eben überlegen, gebe ich den Auftrag an 
den Wirtschaftshof oder holt man Angebote von einer Fremdfirma ein. Zahlen muss 
man es trotzdem, denn diese Vorhaben sind politische Entscheidungen. 
 
Auch hier entsteht wieder eine Diskussion. 
 
Fr. Dr. Wassermair Judith: Vorausschicken möchte ich, dass die GRÜNEN der 
Zusammenlegung der Bauhöfe in den Wirtschaftshof Aschachtal kritisch 
gegenübergestanden sind und vor allem keine Kostenersparnis erwartet haben.  
 
Was ich aber nun wirklich positiv beurteile und auch betonen möchte, ist die höchst 
professionelle Führung des Wirtschaftshof durch Herrn Markus Maier, der auch 



immer wieder die Kosten für unsere Gemeinde im Blick hat und versucht, 
preisgünstige Lösungen zu finden.  
 
Den in der Verbandsversammlung des Wirtschaftshofs Aschachtal am 27. März 
beschlossenen Satzungsänderungen werden wir jedoch vorerst nicht zustimmen. Die 
GRÜNEN haben die Unterlagen erst nach der Verbandsversammlung erhalten, bei 
der die beiden Vertreter Aschachs - der Bürgermeister und der ÖVP-Vertreter- der 
Satzungsänderung schon zugestimmt haben. 
Unser Mitglied im Prüfungsausschuss Bettina Hartl hat am 2. April den 
Prüfungsausschussobmann darauf aufmerksam gemacht, dass aus Sicht der 
GRÜNEN-Fraktion der Prüfungsausschuss sich damit beschäftigen müsste, bevor es 
in den Gemeinderat kommt. 
Da aber auch der Rechnungsabschluss zu prüfen war, konnte der bereits für Mai 
fixierte Termin für die Prüfung des Wirtschaftshofes nicht vorgezogen werden. 
Etliche Fragen sind vorerst unbeantwortet, wie die sehr hohen Kosten bei der 
Müllbeseitigung, beim Rasenmähen oder Kanalspülen. Auch die Berechnungsart der 
Fahrzeugkosten muss hinterfragt werden. Momentan wird zu den 
Personalkosten/Stunde (32 Euro) einfach 20% für Fahrzeuge dazugerechnet, d.h. es 
kommen 6.40 Euro dazu, egal ob überhaupt ein Fahrzeug oder Gerät verwendet wird 
oder welches und wie lange. 
Aus diesen Gründen werden sich die Mitglieder der GRÜNEN-Fraktion der Stimme 
enthalten. 
Hr. Mag. Manuel Gaadt: Er möchte nicht mehr genau darauf eingehen, da es in einer 

der nächsten Prüfungsausschusssitzungen ein Thema sein wird. Es gab ja eine 

professionelle Betreuung damals vom KDZ und auch den Druck hinsichtlich der 

Förderungen. Der Wirtschaftshof ist eine eigene Institution und hat auch einen 

Prüfungsausschuss. Man kann daher als Gemeinde Aschach nicht alles prüfen. Hier 

muss man sich auf den Prüfungsausschuss des Wirtschaftshofes verlassen. 

Antrag des Vorsitzenden: 

Der neue Aufteilungsschlüssel in der Satzung des Wirtschaftshofes soll beschlossen 

werden. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Die gesamte ÖVP-Fraktion, die gesamte SPÖ-Fraktion und die gesamte FPÖ-

Fraktion stimmt mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 

Die gesamte Grün-Fraktion enthält sich der Stimme. 

Der Antrag ist somit angenommen. 

 

 

 

ENDE TOP 4.1. 

 

  



 

 
  



 
  



 
 

 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



  



 
  



 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 



  



4.2. Teilnahme an der Aktion „Junge Gemeinde“ – Beratung und Beschluss-
fassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 
Gemeinden, die in 4 der 5 Bereiche jeweils mindestens eine Aktivität 
durchgeführt haben oder noch durchführen werden, können sich als „Junge 
Gemeinde 2024/2025“ auszeichnen lassen. 
 
Der Sozialausschuss hat sich für die Teilnahme an der Auszeichnung „Junge 
Gemeinde“ ausgesprochen.  
 
 
Beratung: 
Fr. Schlagintweit Anita: Sie erläutert den vorliegenden Punkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge den Beschluss zur Teilnahme fassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 4.2. 

  



 

 



  



 
  



 
  



 
  



4.3. Einführung einer Bürgerfragestunde – Festlegung der Richtlinien 

Bericht des Vorsitzenden: 
Es fand am 27. 2. 2023 eine Arbeitskreissitzung statt, in der Richtlinien für die 
Bürger*innenfragestunde erarbeitet wurden. Alle Fraktionen außer die FPÖ waren 
bei der Arbeitskreissitzung anwesend.  
Die ausgearbeiteten Richtlinien wurden im Gemeindevorstand am 11. 4. 2023 
vorberaten. Die Mehrheit der Gemeindevorstandsmitglieder waren für die folgend 
ausgearbeiteten Richtlinien:   
Richtlinien für die Bürger*innenfragestunde der Marktgemeinde Aschach/Donau 
gem. § 53(5) OÖ GemO 

• Vor jeder Gemeinderatssitzung wird, sofern Anfragen vorliegen, eine 

Bürger*innenfragestunde eingerichtet. Die Bürger*innenfragestunde ist 

öffentlich.  

• Die Anfragen sind schriftlich oder elektronisch spätestens eine Woche vor der 

nächsten Gemeinderatssitzung am Marktgemeindeamt einzubringen. Das auf 

der Gemeindehomepage zur Verfügung gestellte Formular ist zu verwenden, 

ansonsten können eingereichte Fragen nicht zugelassen werden. Wurde keine 

Anfrage eingebracht, entfällt die Bürger*innenfragestunde und es wird sofort mit 

der Gemeinderatssitzung begonnen.   

• Anfragen zur Bürger*innenfragestunde werden dem Adressaten der 

Fragestellung sowie den Fraktionsobleuten unmittelbar nach dem Einlangen 

weitergeleitet. 

• Die Bürger*innenfragestunde findet jeweils am Tag der regulären 

Gemeinderatssitzung statt und wird für einen Zeitraum von 30 Minuten vor der 

Gemeinderatssitzung anberaumt, im Regelfall somit um 19 Uhr. Unmittelbar im 

Anschluss findet die reguläre Gemeinderatssitzung statt. Es besteht somit eine 

Anwesenheitspflicht aller Gemeinderät*innen an der Bürgerfragestunde.  

• Die Leitung der Bürger*innenfragestunde obliegt dem/der Bürgermeister*in. 

Er/Sie handhabt die Richtlinien und entscheidet in Zweifelsfällen. Jede/r 

Bürger*in mit Wohnsitz in Aschach/Donau bzw. jede/r Inhaber*in eines 

Aschacher Unternehmens ist berechtigt, pro Fragestunde insgesamt zwei 

inhaltlich unterschiedliche Fragen zu stellen. Ausgenommen von diesem Recht 

sind die Gemeinderäte*innen und die Ersatzgemeinderäte*innen. Die Frage 

kann sich an den/die Bürgermeister*in, Vizebürgermeisterin, die 

Fraktionsobleute oder die Ausschussvorsitzenden richten. Die Beantwortung 

erfolgt durch den Fragenadressaten oder die/den Stellvertreter*in (zB bei 

Verhinderung). Zuhörer*innen haben sich jeder Äußerung zu enthalten. Bei 

Störungen der Bürger*innenfragestunde kann der/die Vorsitzende nach 

vorangegangener erfolgloser Ermahnung die einzelnen Ruhestörer aus der 

Bürger*innenfragestunde verweisen oder den Zuhörerraum räumen lassen.  

• Tagesordnungspunkte der aktuellen Gemeinderatssitzung können nicht 

behandelt werden. 

• Die Frage ist in der Bürger*innenfragestunde von der/die Anfragesteller*in 

selbst vorzutragen. Die Redezeit des Fragestellers / der Fragestellerin beträgt 

höchstens 5 Minuten. Zusatzfragen sind unzulässig. Die Abgabe einer Frage 

stellt gleichzeitig die Anmeldung zur nächsten Bürger*innenfragestunde dar. Ist 

diese Person unentschuldigt nicht anwesend, so wird die Anfrage als nicht 



eingebracht gewertet. Bei entschuldigter Abwesenheit kann sie vor der 

nächsten Gemeinderatssitzung vorgebracht werden. 

• Der/die Befragte kann die Anfrage an eine/n zuständige/n Referenten*in oder 

eine mit der Angelegenheit betrauten Person weiterleiten. Diese Person ist im 

Vorfeld von der Anfrage rechtzeitig durch den/die Bürgermeister*in zu 

informieren. Die Reihenfolge der Beantwortung richtet sich nach dem Zeitpunkt 

des Einlangens der Fragen im Marktgemeindeamt. Werden mehr Fragen 

eingebracht, als in der Fragestunde beantwortet werden können, werden offen 

gebliebene Fragen in der nächsten Bürger*innenfragestunde beantwortet, 

sofern der/die Fragesteller*in anwesend ist.  

• Bei der Beantwortung der Anfragen ist insbesondere auf die Wahrung des 

Amtsgeheimnisses, der Privatsphäre und die Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften zu achten. Der/Die Fragesteller*in erklärt sich mit der 

Protokollierung und der daraus resultierenden eventuell bekanntwerdenden 

persönlichen Daten, die sich während des Gespräches ergeben, einverstanden. 

Der Verlauf der Bürger*innenfragestunde ist zu protokollieren. Dabei sind 

zumindest die Daten des/der Fragenden, der/die Adressat*in der Frage, die 

Frage(n) selbst sowie der wesentliche Inhalt der Antwort zu protokollieren. Das 

entsprechende Protokoll kann während der Amtsstunden im Gemeindeamt 

eingesehen werden. Die Protokolle werden von dem/der Anfrage-

Beantworter*in und von dem/der Schriftführer*in unterschrieben. Es gibt keine 

Möglichkeit zur Einbringung von Einwänden. Das Protokoll wird im Anschluss 

an die Fraktionsobleute übermittelt. 

• Der/Die Befragte hat die Frage im Rahmen der Fragestunde grundsätzlich 

mündlich zu beantworten. Die Zeit für die Beantwortung einer Frage ist auf 

maximal 5 Minuten begrenzt. Sollte eine Beantwortung während der 

Fragestunde aus zeitlichen Gründen nicht möglich sein oder der/die Befragte 

dazu Unterlagen benötigen, die bis zu Beginn der Fragestunde nicht beschafft 

werden konnten, so hat die Beantwortung vor der nächstfolgenden 

Gemeinderatssitzung zu erfolgen. Der/Die Anfragesteller*er in ist rechtzeitig 

davon in Kenntnis zu setzen. 

• Die Bürger*innenfragestunde wird nach einem Jahr Probezeit durch einen 

Arbeitskreis evaluiert. 

 
  



Anmeldung zur Bürgerinnen- und Bürgerfragestunde 
 
Vor- und Nachname (in 
Blockschrift)____________________________________________ 
Adresse:
 _________________________________________
____ 
 _________________________________________
____ 
Telefonnummer:
 _________________________________________
____ 
Mail-Adresse:
 _________________________________________
____ 
 
Meine Fragen (max. zwei) lauten: 
___________________________________________________________________
_______ 
___________________________________________________________________
_______ 
___________________________________________________________________
_______ 
___________________________________________________________________
_______ 
___________________________________________________________________
_______ 
___________________________________________________________________
_______ 
___________________________________________________________________
_______ 
 
Gerichtet an (bitte Zutreffendes ankreuzen): 
Ο den/die 
Bürgermeister*in:_________________________________________________ 
Ο den/die Vizebürgermeister*in: 
______________________________________________ 
den/die Fraktionsvorsitzende*n der  Ο SPÖ,  Ο ÖVP,  Ο GRÜNE, Ο FPÖ 
die/den Vorsitzende*n des Ausschusses: 
Ο Bauausschuss Ο Familien- und Sozialausschuss Ο Kultur- und 
Schulausschuss 
Ο Umweltausschuss (und gemeindeeigene Gebäude) 
 
Hinweis: Die Richtlinien zur Bürger*innenfragestunde lt. Homepage der Gemeinde 
Aschach/Donau sind einzuhalten. 
 
Ich stimme einer elektronischen Verarbeitung meiner Daten für die Bearbeitung und 
Beantwortung meiner Anfrage zu.  
 
………………………………………          ……………………………………….      
Datum     Unterschrift Fragesteller*in 



Beratung: 
Hr. Hofer Herbert: Er erläutert den vorliegenden Punkt. Das Protokoll soll auch bis 
zur nächsten Gemeinderatssitzung erstellt werden. 
Mag. Manuel Gaadt: Es ist die Einbeziehung der Bürger in die politische Gestaltung 
wichtig. Ob dieses Instrument zielführend ist und für eine kleine Gemeinde notwendig 
ist, ist fraglich. Es gibt auch so sehr unbürokratische Wege, um seine Anliegen 
vorzubringen.  
Die FPÖ wird dem Antrag nicht zustimmen. 
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die vorliegenden Richtlinien mögen beschlossen werden und ab der nächsten 
Gemeinderatssitzung umgesetzt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die FPÖ-Fraktion stimmen gegen den Antrag. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
Der Antrag ist somit angenommen. 
 
 
 
ENDE TOP 4.3.  



5. Nachwahlen der SPÖ-Fraktion   

 
Die Obfrau des Kulturausschusses ist zurückgetreten und auch aus dem Ausschuss 
ausgeschieden. Es müssen daher Nachwahlen durchgeführt werden. 
 
Seitens der SPÖ Fraktion soll Hr. Ing. Mario Preisberger in den Ausschuss für Kultur 
und Bildung gewählt werden. 
Als neue Obfrau wird Fr. Ramona Frandl vorgeschlagen. 
 
Es handelt sich um eine Fraktionswahl. 
 
Hr. Ing. Peter Robert: Er möchte sich hier nochmals bei Fr. Koblinger Birgit für die 
hervorragend geleistete Arbeit bedanken. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Dem Wahlvorschlag der SPÖ-Fraktion für die Wahl in den Ausschuss für Kultur und 
Bildung möge zugestimmt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 5  



6. Allfälliges 

 
Fr. Dr. Wassermair Judith: 
Zu den geplanten Photovoltaik-Anlagen 
In der letzten Umweltausschuss-Sitzung wurde auf Grundlage der bisher 
vorliegenden Potenzialanalyse eine Reihung der Gebäude, die eventuell für eine PV- 
Anlage in Frage kommen, vorgenommen. An erster Stelle steht dabei das 
Feuerwehr/Bauhofgebäude, wo am meisten Eigenbedarf an Strom aufgrund der 
Kläranlage besteht. Danach kommt der Gebäudekomplex-AVZ, Volksschule, 
Mittelschule und insbesondere das Dach des neuen Turnsaales.  
Eine Möglichkeit zur Verwirklichung der Vorhaben ist die Errichtung der PV-Anlagen 
gemeinsam mit der Energiegenossenschaft Eferding, bei der die Marktgemeinde 
Mitglied ist. Daher wird Herr Ing. Pölzlberger, der für die Genossenschaft tätig ist, die 
Gebäude beurteilen. Das Feuerwehrgebäude ist schon von ihm in Anwesenheit von 
Mitgliedern der Feuerwehr und Wirtschaftshofmitarbeitern besichtigt worden. Die 
vorhandenen Elektroinstallationen passen gut, das Dach ist sanierungsbedürftig. 
Daher werden jetzt Kostenvoranschläge für eine neue Lattung und Deckung 
eingeholt.  
Bei der Besichtigung wurde auch auf den großen Stromverbrauch hingewiesen, der 
durch das notwendige Heizen der Feuerwehrgaragen bedingt ist. Hier sind die 
„Schuldigen“ die alten Garagentore, die nicht mehr abdichten. Da fällt sogar Licht 
durch und die Wärme wird hinausgeblasen. Neue Garagentore sind unbedingt nötig 
und sind eine energie- und kostensparende Investition, die so bald wie irgendwie 
möglich gemacht werden sollte.  
Sobald die Kostenvoranschläge für das Dach des Feuerwehrhauses da sind, soll 
über die weitere Vorgangsweise beraten und entschieden werden. 
 
Beim Müllsammeln ist aufgefallen, dass auf dem Gehsteig Kurzwernhartplatz 
Engstellen sind, auf Grund von Dingen, die Gewerbetreibende dort deponieren.  Wir 
sind der Meinung, dass zumindest ein Meter frei bleiben muss, damit man mit einem 
Kinderwagen oder Rollator leicht vorbeikommen kann. Das Aufstellen von Werbetafel 
und Fahnen für kommerzielle Zwecke auf öffentlichem Grund und insbesondere 
Gehwegen sollte der Genehmigung durch die Gemeinde bedürfen. Jetzt wird 
offenbar nicht nur vor den eigenen Lokalen geworben, denn momentan steht auf der 
Höhe des Absolut-Gastgartens mitten auf dem Stelenweg eine Eis-Werbefahne eines 
entfernten Cafés Es kann nicht zur Praxis werden, dass jeder Werbung platziert, wo 
er möchte. Sollte sich das Problem nicht selber lösen, werden wir den nötigen Antrag 
dazu stellen. 
 
Hr. Ing. Lucan Matthias: Gibt es eventuell eine andere Lösung für das Jugendticket? 
Für viele ist es teilweise zu kompliziert, da die Gemeinde nur an einem Tag lange 
offen hat. 
Fr. Schlagintweit Anita: Es kann im Ausschuss darüber gesprochen werden und 
eventuell auch mit dem Betreiber reden. 
Hr. Mag. Gaadt Manuel: Er möchte daran erinnern, dass am 7.5.2023 die Eröffnung 
des Museums stattfindet. Es findet auch ein Rahmenprogramm statt. 
Fr. Vizebgm. Ramona Frandl: Sie war bei Hrn. Promintzer zur 
Geburtstagsgratulation. Sie soll an den Gemeinderat ganz liebe Grüße ausrichten 
und alles Gute wünschen. 



Fr. DI Paschinger Ina: Hat sich der Gemeindevorstand schon mal um die Spielplätze 
gekümmert bezüglich Rauchen und Aschenbecher. Es bringt keine Lösung, wenn 
zertrümmerte Aschenbecher am Treppelweg stehen. 
Fr. Dr. Wassermair Judith: Sie hat am Wochenende den Kinderspielplatz wieder 

besichtigt und nur 3 Stummeln entfernt. Es liegt eher mehr Müll und da müssten auch 

die Eltern umdenken und dies entsorgen. 

Hr. Freller Herbert: Er findet den Schilderwildwuchs in Aschach extrem. Von der 

Garant bis zum Spar stehen teilweise bis zu 12 Schilder. 

Fr. Dr. Wassermair Judith: Man muss es bewerben, denn sonst kommt niemand. 

Vorsitzender: Man kann sich hier sicher eine Regelung überlegen. 

Hr. Ing. Lucan Matthias: Es gab bereits Lösungen. Man musste auf der Gemeinde 

ansuchen und wenn dies nicht geschah, wurden die Tafeln vom Bauhof weggeräumt. 

Hr. Jäger Josef: In der letzten Zeit wurden die Frostaufbrüche besichtigt. Der 

Wirtschaftshof wird einige kleine machen. Nächste Woche gibt es eine Begehung mit 

der H&F, da es z.b. beim Schloss massive Aufbrüche gibt. Es wird dann dazu ein 

Angebot geben. Falls noch jemanden was auffällt, bitte an die Gemeinde melden. 

Hr. Leblhuber Christian: Es fällt momentan extrem der „wunderschöne“ Pavillon des 

Griechen auf. Was geschieht hier? Man kann das doch nicht so lassen. 

Vorsitzender: Er möchte noch mitteilen, dass Hr. Golker verstorben ist. 

 

 

 

ENDE TOP 6 

 

 

 

 

 


